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Bericht zur Situation der Kinder von Asylbewerbern in der 
Gemeinschaftsunterkunft Pappelallee 

 
 
I. Beschlussantrag 
 

Kenntnisnahme 
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
a) Die Kreistagsfraktion der SPD hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 

2014 folgenden Antrag gestellt: „dass die Verwaltung die Situation der Kinder in 
der Gemeinschaftsunterkunft evaluiert, den Bedarf erhebt und entsprechende 
Angebote einleitet.“ 

 
b) Die Kreistagsfraktion der FDP hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 

2014 folgenden Antrag gestellt: „Wie ist die sozialpädagogische und schulische 
Betreuung der Flüchtlingskinder? Was kann hier verbessert werden?“ 

 
Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
 
Über die Unterbringungssituation von Asylbewerbern wurde zuletzt in der Sitzung 
des Sozialausschusses am 25.02.2014 (SozA 2014/1) berichtet. 
 
In dieser Sitzung wurde die Verwaltung ermächtigt, mit der Wohnbau GmbH Göp-
pingen über die Aufstockung des Verwaltungstraktes der Gemeinschaftsunterkunft 
(GU) Göppingen 1, Pappelallee 11, Verhandlungen zu führen. Ein erstes Gespräch 
mit der Wohnbau GmbH Göppingen hat am 08.04.2014 stattgefunden. Am 
31.03.2014 war die GU Pappelallee mit 246 zzgl. 17 auswärtig untergebrachten 
Personen belegt, davon 86 Personen bis 18 Jahre. 
 
 

Alter Personen 
0-3 19 
4-6 15 

7-12 31 
13-18 21 

 86 
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Die Kinder und Jugendlichen haben einen Leistungsanspruch nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz (AsylbLG). Dieser beinhaltet neben den Kosten der Unter-
kunft auch die sonstigen notwendigen Lebenshaltungskosten wie z.B. Ernährung 
und Kleidung. Die notwendigen Krankenkosten werden ebenfalls im Rahmen des 
AsylbLG übernommen. Hierzu zählt bei Bedarf auch eine psychologische Therapie 
unter Hinzuziehung eines Dolmetschers bei evtl. vorhandener Traumatisierung. 
 
Ein originärer Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket 
(BuT) besteht nach derzeit gültiger Rechtslage nur für einen geringen Teil der Kin-
der und Jugendlichen. Entsprechend einer Empfehlung des Integrationsministeri-
ums erhalten im Landkreis Göppingen bei Vorliegen der Voraussetzungen jedoch 
alle Kinder und Jugendliche im Wege des Ermessens Leistungen nach dem BuT. 
 
Kinder ab dem Alter von drei Jahren haben die Möglichkeit einen Kindergarten in 
der Regelbetreuung zu besuchen. Die Kindergartenbeiträge werden vom Landkreis 
übernommen. Die meisten Eltern nehmen dieses Betreuungsangebot war.  
 
Für Kinder im schulfähigen Alter besteht eine Schulpflicht. Aktuell besuchen 25 Kin-
der die Südstadt-Grundschule in Göppingen. Acht Kinder besuchen in der Walther-
Hensel-Schule Göppingen und 15 Kinder in der Hieberschule Uhingen die jeweili-
gen Vorbereitungsklassen. Fünf Kinder absolvieren in der Justus-von-Liebig-Schule 
Göppingen ein Vorqualifizierungsjahr Arbeit Beruf. Ein Kind mit Down-Syndrom be-
sucht die Bodelschwingh-Schule in Göppingen. 
 
Kindergärten mit hohem Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund haben die 
Möglichkeit über Bundes- und Landesprogramme Stellenanteile für die Sprachför-
derung finanziert zu bekommen. Hiervon profitieren auch die Kinder aus der Pap-
pelallee. 
 
Die meisten Schulen bieten schulintern Hausaufgabenbetreuung bzw. Förderunter-
richt an. Auch hier besteht eine Teilnahmemöglichkeit der Kinder aus der Pappelal-
lee. In der Südstadt-Grundschule Göppingen wird z.B. vom DRK das Projekt „Ge-
meinsamSprechen.GemeinsamLernen“ angeboten. 
 
Um die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen aus der GU Pappelallee kümmern 
sich neben der Wohnheimverwaltung die beim Landkreis angestellten Sozialbetreu-
er. Darüber hinaus gehören sie auch zur Zielgruppe des beim Diakonischen Werkes 
angesiedelten Jugendmigrationsdienstes. 
 
Um auf die Bedürfnisse der Flüchtlinge in der GU Pappelallee besser eingehen zu 
können hat sich auf Initiative der Stadt Göppingen und unter Beteiligung der Bür-
gerstiftung der Stadt Göppingen ein Runder Tisch gebildet. Die zahlreichen Teil-
nehmer haben sich am 08.01. und 18.02.2014 zum Erfahrungsaustausch getroffen. 
Weitere Treffen sind geplant. Bei diesen Treffen wurde deutlich, dass das Angebot 
der Hilfen für die Flüchtlinge und insbesondere der Kinder und Jugendlichen bereits 
sehr breit gefächert ist, es aber bislang an der Vernetzung fehlte. Ergebnis der zwei 
Treffen war ein konkretes Maßnahmenangebot für die Heimbewohner (s. Anlage, 
Stand 12.03.2014). Die Angebote reichen von einer Eltern-Kind-Gruppe, musischen 
Projekten, regelmäßiges Spieleangebot durch die SOS Kinder- und Jugendhilfen,  
Sportangeboten bis hin zu Nachhilfemöglichkeiten. Ebenso werden künftig Lehrer-
fortbildungen zum Umgang mit traumatisierten Kindern- und Jugendlichen angebo-
ten. Die bereits bestehenden Göppinger Familienpaten werden um ein zusätzliches  
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Modul „Willkommenspaten“ erweitert. Die Koordinierung der Angebote wird künftig 
die in der GU Pappelallee ansässige Sozialbetreuung übernehmen. 
 
Die Bewohner der GU Pappelallee sind in der Regel auch für die Bonuskarte der 
Stadt Göppingen, welche auch für Kinder und Jugendliche eine Vielzahl von Ver-
günstigungen anbietet, anspruchsberechtigt.  
 
Anhand der Vielzahl der Angebote und Betreuungsmöglichkeiten ist erkennbar, 
dass die Verwaltung gemeinsam mit anderen Trägern und Institutionen sowie mit 
vielen ehrenamtlichen Helfern große Anstrengungen unternimmt, um die Rahmen-
bedingungen speziell für die Kinder und Jugendlichen der GU Pappelallee zu 
verbessern. 
 
 

III. Handlungsalternativen 
 
keine 
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
nicht bezifferbar 
 
 

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 
 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung 

 
Zukunftsleitbild 

1 2 3 4 5 
Zukunft des sozialen Zusammenlebens      
Zukunft der Jugend      
Zukunft der Ausländerinnen und Ausländer      
zukunft von Schule und Beruf      
       
      
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      
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